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Kapitel 06 027

Kapitel Ist-Betrag Reste 2011 Rechng.-Ist (3+4)
Titel Zweckbestimmung Haushaltsbetrag Reste 2010 Gesamtsoll (3+4)

Funkt.- Haushaltsvermerke Differenz Resteänderung mehr / weniger
Kennziffer EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

06 027 Allgemeine Studierendenförderung

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01 142 Vermischte Einnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 115,99 — 168 115,99
300 000,00 — 300 000,00

-131 884,01 — -131 884,01

Übrige Einnahmen

182 50 142 Tilgung von Darlehen im Rahmen der Ausbildungsförde-
rung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35 806 788,46 — 35 806 788,46
33 000 000,00 — 33 000 000,00

2 806 788,46 — 2 806 788,46

Titelgruppen

Titelgruppe 62
Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes für die Aus-
bildungsförderung nach dem Bundesausbildungsförde-
rungsgesetz (BAföG) im Hochschulbereich
Siehe Verstärkungsvermerk (Vermerk Nr. 3) bei Titelgruppe 62 bei den
Ausgaben.

297 615 202,59 — 297 615 202,59
303 875 000,00 — 303 875 000,00

-6 259 797,41 — -6 259 797,41

231 62 142 Zuweisungen für Zuschüsse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 319 358,49 — 152 319 358,49
154 700 000,00 — 154 700 000,00

-2 380 641,51 — -2 380 641,51

331 62 142 Zuweisungen für Darlehen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 295 844,10 — 145 295 844,10
149 175 000,00 — 149 175 000,00

-3 879 155,90 — -3 879 155,90

Titelgruppe 80
Zweckgebundene Zuweisungen des Bundes im Rahmen
des nationalen Stipendienprogramms für die Hochschu-
len in Nordrhein-Westfalen
Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 80.

855 243,00 — 855 243,00
— — —

855 243,00 — 855 243,00

231 80 142 Zuweisungen für Zuschüsse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 855 243,00 — 855 243,00
— — —

855 243,00 — 855 243,00
Vermerke: an Titel 684 80 32 724,00

an Titel 685 80 7 078,50
an Titel 686 80 815 440,50

Gesamteinnahmen Kapitel 06 027. . . . . . . . . . . . . . . . . . 334 445 350,04 — 334 445 350,04
337 175 000,00 — 337 175 000,00

-2 729 649,96 — -2 729 649,96

Mehreinnahmen —
Mindereinnahmen 2 729 649,96

A u s g a b e n

Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

632 40 142 Zuweisung des Landesanteils an der programmtechni-
schen Umstellung und Pflege der BAföG-EDV an das
Land Baden-Württemberg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31 903,74 — 31 903,74
30 000,00 6 400,00 36 400,00

1 903,74 -6 400,00 -4 496,26
Vermerke: Reste-Inabgangstellung 4 496,26

aus Titel 681 40
zur Restedeckung

1 903,74
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Funkt.- Haushaltsvermerke Differenz Resteänderung mehr / weniger
Kennziffer EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

681 40 142 Geldleistungen an natürliche Personen zur Förderung der
Völkerverständigung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— — —
5 000,00 — 5 000,00

-5 000,00 — -5 000,00
Vermerke: an Titel 632 40

zur Restedeckung
1 903,74

an Kapitel 06 020 Titel 972 00 3 096,26

684 30 142 Fördermaßnahmen für Verbände, Vereine, Organisatio-
nen und Institutionen von behinderten Studierenden. . . .

— — —
20 000,00 — 20 000,00

-20 000,00 — -20 000,00
Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 00 20 000,00

685 10 142 Zuschüsse im Rahmen des Landesstipendienprogramms
"Schwellen- und Entwicklungsländer". . . . . . . . . . . . .

1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des

Titels 685 20.
3. Die Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig

mit den Verpflichtungsermächtigungen des Titels 685 20.
4. Siehe Vermerke Nr. 1 und 2 bei Titel 685 20.

2 022 757,32 — 2 022 757,32
2 603 000,00 — 2 603 000,00

-580 242,68 — -580 242,68
Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 00 580 242,68

685 20 142 Zuschüsse zur Förderung des Studienzugangs für begab-
te junge Menschen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Die Ausgaben sind übertragbar.
2. Siehe Vermerke Nr. 2 und 3 zu Titel 685 10.

315 000,00 — 315 000,00
500 000,00 — 500 000,00

-185 000,00 — -185 000,00
Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 00 185 000,00

685 30 142 Stipendienprogramm für begabte Studierende an nord-
rhein-westfälischen Hochschulen. . . . . . . . . . . . . . . .

4 508 400,00 — 4 508 400,00
4 680 000,00 — 4 680 000,00

-171 600,00 — -171 600,00
Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 00 171 600,00

686 15 142 Anteil des Landes an den Kosten der Studienstiftung des
Deutschen Volkes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

638 917,60 — 638 917,60
645 000,00 — 645 000,00

-6 082,40 — -6 082,40
Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 00 6 082,40

Titelgruppen

Titelgruppe 60
Zuschüsse für die Studentenwohnraumförderung

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Siehe Deckungsvermerk bei Kapitel 06 020 Titel 546 05.
3. Rückeinnahmen dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von den Ausgaben

abgesetzt werden.

1 433 429,43 815 000,00 2 248 429,43
2 249 000,00 — 2 249 000,00

-815 570,57 815 000,00 -570,57

663 60 146 Schuldendiensthilfen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 433 429,43 815 000,00 2 248 429,43
2 249 000,00 — 2 249 000,00

-815 570,57 815 000,00 -570,57
Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 10 570,57

893 60 146 Zuschüsse für Investitionen an sonstige Träger im Inland . — — —
— — —

— — —
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Titelgruppe 62
Ausbildungsförderung nach dem Bundesausbildungsför-
derungsgesetz (BAföG) im Hochschulbereich

1. Die Ausgaben der Titel 681 62 und 863 62 sind gegenseitig deckungs-
fähig.

2. Mehrausgaben bei Titel 661 62 dürfen bis zur Höhe von 35 v.H. der
Minderausgaben bei den Titeln 681 62 und 863 62 geleistet werden.

3. Mehrausgaben bei Titel 681 62 und 893 62 dürfen bis zur Höhe der
Mehreinnahmen bei Titelgruppe 62 bei den Einnahmen geleistet wer-
den.

4. Rückflüsse gemäß § 20 BAföG sowie § 50 des X. Buches des Sozial-
gesetzbuches sind bei den Titeln 681 62 und 863 62 durch Absetzen
von den Ausgaben zu vereinnahmen.

463 561 301,56 — 463 561 301,56
467 820 000,00 — 467 820 000,00

-4 258 698,44 — -4 258 698,44

661 62 142 Schuldendienstleistungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 796,01 — 10 796,01
320 000,00 — 320 000,00

-309 203,99 — -309 203,99
Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 10 309 203,99

681 62 142 Zuschüsse im Rahmen der Ausbildungsförderung. . . . . 234 763 815,57 — 234 763 815,57
238 000 000,00 — 238 000 000,00

-3 236 184,43 — -3 236 184,43
Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 10 3 236 184,43

863 62 142 Darlehen im Rahmen der Ausbildungsförderung. . . . . . . 228 786 689,98 — 228 786 689,98
229 500 000,00 — 229 500 000,00

-713 310,02 — -713 310,02
Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 10 713 310,02

Titelgruppe 70
Zuschüsse an die Studentenwerke - Anstalten des öffent-
lichen Rechts

59 186 445,00 500 000,00 59 686 445,00
59 732 300,00 — 59 732 300,00

-545 855,00 500 000,00 -45 855,00

671 70 142 Erstattung der Verwaltungskosten aus der Durchführung
des Bundesausbildungsförderungsgesetzes. . . . . . . . .

15 299 145,00 — 15 299 145,00
15 345 000,00 — 15 345 000,00

-45 855,00 — -45 855,00
Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 00 36 624,01

an Kapitel 06 020 Titel 972 10 9 230,99

684 70 142 Zuschüsse zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben. . . .
Siehe Vermerk Nr. 1 bei Titel 893 70.

38 087 300,00 — 38 087 300,00
38 087 300,00 — 38 087 300,00

— — —

893 70 142 Investitionszuschüsse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind gesperrt.
2. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe von 1.500.000 EUR der Einsparun-

gen bei Titel 684 70 überschritten werden.
3. Rückeinnahmen dürfen gemäß § 15 Abs. 1 LHO von den Ausgaben

abgesetzt werden.

5 800 000,00 500 000,00 6 300 000,00
6 300 000,00 — 6 300 000,00

-500 000,00 500 000,00 —

Titelgruppe 80
Nationales Stipendienprogramm

1. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 231 80 aufkommenden Ein-
nahmen geleistet werden.

2. Rückeinnahmen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.
3. Über die am Jahresabschluss bei dieser Titelgruppe verbliebenen

Bestände kann bereits vor der allgemeinen Freigabe der übertragenen
Ausgabereste durch das Finanzministerium verfügt werden.

855 243,00 — 855 243,00
— — —

855 243,00 — 855 243,00

684 80 142 Zuschüsse an die staatlich anerkannten Hochschulen in
Nordrhein-Westfalen im Rahmen des nationalen Stipen-
dienprogramms. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32 724,00 — 32 724,00
— — —

32 724,00 — 32 724,00
Vermerke: aus Titel 231 80 32 724,00

685 80 142 Zuweisungen an die staatlichen Hochschulen in Nord-
rhein-Wesfalen im Rahmen des nationalen Stipendien-
programms. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7 078,50 — 7 078,50
— — —

7 078,50 — 7 078,50
Vermerke: aus Titel 231 80 7 078,50
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686 80 142 Zuschüsse an die Hochschulen in der Trägerschaft des
Landes Nordrhein-Westfalen im Rahmen des nationalen
Stipendienprogramms. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

815 440,50 — 815 440,50
— — —

815 440,50 — 815 440,50
Vermerke: aus Titel 231 80 815 440,50

Gesamtausgaben Kapitel 06 027. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 532 553 397,65 1 315 000,00 533 868 397,65
538 284 300,00 6 400,00 538 290 700,00

-5 730 902,35 1 308 600,00 -4 422 302,35

Mehrausgaben —
Minderausgaben 4 422 302,35
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe —
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